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Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass jegliche Antragsbearbeitung für die Ersatzausstellung 

einer Schülermonatskarte bei Verlust/Diebstahl/Beschädigungen/Einzug nur noch durch unsere Fahrperso-

nale vorgenommen werden. 

Die Schulen sind nicht mehr berechtigt Bescheinigungen auszustellen. 

Kann Ihr Kind bei Fahrtantritt keine Fahrtberechtigung, sprich Schülerfahrkarte unserem Fahrpersonal vorzeigen, 

erhält es einen „Fahrschein -Antrag auf Zweitschrift Schülermonatskarte“.  

Dieser berechtigt auch die Heimfahrt von der Schule zum Wohnort. 

Bitte füllen Sie diesen nach Prüfung auf und geben Sie diesen mit 15 € Ersatzgebühr Ihrem Kind am Folgetag mit. 

Unser Fahrpersonal wird den Antrag sowie das Geld in Empfang nehmen und Ihr Kind erhält einen „Fahrschein – 

Bestätigung der Zweitschrift“ als Fahrtberechtigung für die kommenden 3 Wochen. 

Innerhalb dieser 3 Wochen wird Ihnen die neu gefertigte Schülerfahrkarte durch unseren Dienstleister nach Hause 

gesandt. 

Bei Neubeantragung/Umzug/Schulwechsel/Namensänderung erfolgt in Abstimmung mit dem Landkreis Prignitz, 

Sachbereich Schulverwaltung die Ausstellung eines Übergangsfahrausweises von der Schule. 

Vielen Dank. 
Das Team der ARGE prignitzbus__________________________________________________________________ 
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